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Merkblatt zur Berufsprüfung Forstmaschinenführer  
 

 An der Prüfung kann ich zeigen, dass ich die Kompetenzen eines 
Forstmaschinenführers habe. 

Anmeldung: 

 Ich muss mich frühzeitig anmelden! D.h. 4 Monate vor meinem gewünschten 
Prüfungstermin muss ich alle vorhandenen Modulzertifikate und Dokumente 
einreichen. 

 Alle erforderlichen Modulzertifikate sowie die Praxisarbeit müssen spätestens 1 
Monat vor dem Prüfungstermin eingereicht sein. 

 Wenn ich die Praxisarbeit oder ausstehende Modulzertifikate nicht termingerecht 
einreiche, werde ich nicht zur Prüfung zugelassen und muss mich wieder neu 
anmelden. Für den Umtrieb wird eine Bearbeitungsgebühr erhoben. 

Prüfungsteil 1: Praxisarbeit (Wegleitung Kapitel 5.3.1) 

 Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: die Praxisarbeit (schriftliche Arbeit, Abgabe vor 
dem Prüfungstermin) und die Präsentation der Praxisarbeit (mündlich), welche am 
Prüfungstermin stattfindet. 

 Die Praxisarbeit kann ich während des Praktikums, oder aber auch unabhängig davon 
erarbeiten.  

 Den Zeitpunkt bestimmt der Kandidat selbst. 

 Details zur Praxisarbeit kann ich in der Wegleitung sowie im Leitfaden zum 
Prüfungsteil 1 nachlesen. 

Prüfungsteil 2: Prüfungsarbeit (Wegleitung Kapitel 5.3.2) 

 Für die Prüfungsarbeit (praktische Arbeit) muss ich in einem geplanten und 
vorbereiteten Holzschlag, einen Einsatz mit der eigenen Forstmaschine gemäss 
Arbeitsauftrag ausführen und eine Selbstevaluation meiner Prüfungsarbeit machen. 

 Details zur Prüfungsarbeit kann ich in der Wegleitung sowie im Leitfaden zum 
Prüfungsteil 2 nachlesen. 

 Für die Prüfungsarbeit muss ein Tagesprogramm erstellt werden. Ein 
Musterprogramm wird dem Kandidaten zur Änderung und Vervollständigung 
abgegeben.  

 Wenn die Prüfung aus Witterungsgründen nicht stattfinden kann, ist es in der 
Verantwortung des Kandidaten, die Prüfungsleitung frühzeitig zu informieren. 

Eröffnung der Prüfungsresultate 

 Die Prüfungsergebnisse werden erst nach der QSK-Notensitzung mitgeteilt. Je 
nachdem kann die Dauer bis 4 Monate betragen. (QSK hat 4 Sitzungen pro Jahr) 
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